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Leitfaden für Veranstalter

Jugendschutz

Aufgaben

Jugendschutzbeauftragten festlegen, der sich möglichst zeitnah mit dem Jugendamt,
sowie der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzt und über die geplante
Veranstaltung informiert

Alle Personen, die an der Veranstaltung beteiligt sind, im Vorfeld der Veranstaltung
über geltende Bestimmungen des Jugendschutzgesetztes informieren

Während der Veranstaltung die für die Veranstaltung geltenden Vorschriften zum
Jugendschutz durch deutlich sichtbare und gut lesbare Aushänge bekannt zu
machen.

Vorgaben für zeitliche Anwesenheit und Ausschank von Alkohol in Bezug auf
Jugendliche einhalten

Einlass über die gesamte Veranstaltungsdauer kontrollieren

Sicherstellen, dass spätestens um 24 Uhr alle Minderjährigen ohne
Erziehungsberechtigten oder personensorgeberchtigten Begleitpersonen die
Veranstaltung verlassen

Sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche nicht rauchen

Besonderheiten beim Ausschenken von Alkohol beachten und einhalten (z.B. Einsatz
von Jugendlichen hinter der Bar nicht gestattet, Thekenpersonal muss Vorgaben
zum Jugendschutz beim Ausschank von Alkohol umsetzen, Kinder unter 14 Jahre
darf von niemandem Alkohol zur Verfügung gestellt werden)

Wenn Übertragung der Erziehungsbeauftragung auf andere Personen zulassen wird,
muss die Richtigkeit der Erziehungsbeauftragung geprüft werden (Sie müssen
feststellen, ob das Dokument vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist und ob
die erziehungsberechtigte Person tatsächlich in der Lage ist, die Aufsichtspflicht zu
erfüllen (ist sie z.B. alkoholisiert, ist sie dazu nicht mehr in der Lage))


